
Verjährung oder Nichtigkeit des Testaments auf die 
entsprechenden Paragraphen des Schuldrechts ver
wiesen werden. Daraus sei bereits ersichtlich, daß die 
Methode, die allgemeinen Fragen dort zu regeln, wo 
sie zum ersten Male auftauchen, nicht der Verständlich
keit des Gesetzes dient.

An einem Beispiel bekräftigte Nathan seine These. 
Er wies darauf hin, daß das Institut der Handlungs
fähigkeit ein ausgesprochen zivilrechtliches Institut sei. 
Wenn nun die Frage der Handlungsfähigkeit in einem 
anderen Rechtszweig auftrete, so handele es sich dabei 
aber immer noch um die zivilrechtliche Handlungs
fähigkeit. Finde ein Werktätiger in einem Gesetz einen 
Begriff des Zivilrechts, so werde er sich in erster Linie 
im ZGB über diese Materie Klarheit verschaffen wol
len. Dies werde er mit Erfolg jedoch nur dann können, 
wenn diese allgemeinen Fragen am Anfang des Ge
setzes allgemein geregelt werden.

In der weiteren Diskussion kam man zu dem Ergeb
nis, daß im besonderen vor den Austauschverhältnissen 
ausgeklammert werden müsse. Hier verwies insbeson
dere Prof. Dr. S u c h  (Universität Leipzig) darauf, daß 
die Frage der Verjährung des Rechtsgeschäfts und der 
Stellvertretung in einem Allgemeinen Teil der Bestim
mungen über die Austauschverhältnisse geregelt werden 
müsse.

Ostmann ging noch einmal auf die Frage der Abstrak
tion in der Gesetzgebung ein. Nicht der Lebensprozeß 
in seiner Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit werde im 
Gesetz fixiert, sondern die im menschlichen Denkprozeß 
vorgenommene Abstraktion von der Vielzahl der be
stimmenden Einzelerscheinungen der Beziehungen der 
Bürger zueinander oder zur Gesellschaft. Schon der Be
griff Vertrag sei eine Abstraktion. Wo die Abstraktio
nen im Gesetz fixiert werden sollen, sei nach seiner 
Meinung eine technische Frage. Das Verständnis des 
Gesetzes werde erleichtet, wenn der Leser die Fragen, 
die für die konkreten Bestimmungen von Bedeutung 
sind, in einem Allgemeinen Teil findet. Im übrigen sei 
das Gesetzbuch kein Lesebuch oder ein politisches Lehr
buch. Das Lesen des Gesetzes erfordere von jedem das 
Eindringen in die Materie.

Die Dozenten Dr. D o r n b e r g e r  (Universität Halle) 
und Dr. D r e w s  (Deutsche Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft), sprachen sich wie Kleine gegen 
einen Allgemeinen Teil aus. Dornberger führte ins
besondere aus, daß es sich hier nicht um eine technische 
Frage, sondern um eine politisch-ideologische Frage 
handele. Aufgabe des Gesetzgebers müsse es sein, den 
Blick des Bürgers auf die entscheidenden Fragen zu 
lenken. Weitgehende Abstraktionen setzten zu ihrem 
Verständnis stets den ausgebildeten Juristen voraus. Sie 
befähigten den Werktätigen nicht, mit dem Gesetz um
zugehen. Nehme man die allgemeinen Bestimmungen 
in einem Allgemeinen Teil vorweg, so gehe damit die 
ganze Zielsetzung verloren. Dies sei keine technische 
Frage, die man losgelöst von den politischen Bedingun
gen betrachten könne. — Drews ging in seiner ergän
zenden Betrachtung auch davon aus, daß der All
gemeine Teil eine Quelle des Formalismus, des for
malen Herangehens an die konkreten Regelungen sei. 
Diese Erfahrungen können bei allen Zivilrechtsvor
lesungen, die der Systematik des BGB folgen, gemacht 
werden. Das künftige ZGB, das sich an den Werktätigen 
richtet, muß von zu weit gehenden Abstraktionen ab- 
sehen, wenn es verstanden werden soll.

Staatsanwalt F e i l e r  (Oberste Staatsanwaltschaft) 
erwähnte in der Diskussion noch eine sehr strittige und 
komplizierte Frage, auf die nach seiner Meinung Klei
nes Konzeption keine ausreichende Antwort gibt: näm
lich die nach dem Geltungsbereich des ZGB. Er wies 
darauf hin, daß bei der Ausarbeitung von Gesetzent
würfen auf den Gebieten des Erfinder- und Urheber
rechts bereits' Fragen ausgeklammert wurden, die in 
einem künftigen ZGB zu regeln sind. So spiele z. B. die 
Frage der Stellvertretung im Urheberrecht oder Er
finderrecht ebenfalls eine bedeutende Rolle. Dieses In
stitut werde aber z. B. nicht im Verlagsrecht geregelt, 
sondern man verweise auf das ZGB. Deshalb sei es not
wendig, bei der Regelung dieser Probleme ihre Bedeu
tung über das ZGB hinaus in Rechnung zu stellen.,

Ostmann führte hierzu aus, daß die Gegenstands
bestimmung der im künftigen ZGB zu regelnden gesell
schaftlichen Verhältnisse neu durchdacht werden müsse,

da in diesem Gesetz gewisse Grundfragen des Rechts
subjekts und seiner Rechtsstellung geregelt werden, die 
über den Rahmen dieser gesellschaftlichen Verhältnisse 
hinausgehen. So gelte z. B. die Rechtsfähigkeit des Bür
gers auch für das LPG-Recht, und die Fragen der Wil
lenserklärung würden im ZGB ebenfalls für alle an
deren Rechtsgebiete mitgeregelt.

Über die Fragen der Verallgemeinerung kam es zu 
regen Auseinandersetzungen. Such legte dar, daß es auf 
eine richtige Verallgemeinerung unserer gesellschaft
lichen Verhältnisse ankomme. Ausgangspunkt müßten 
die Komplexe sein, die im Leben der Menschen eine 
Rolle spielen. So sollten im Teil I des künftigen'ZGB 
die Rechtsstellung der Bürger, die Handlungsfähigkeit, 
die Rechtsfähigkeit sowie die Verschollenheits- und 
Todeserklärung geregelt werden. Er ging in seinen Aus
führungen auch auf die bereits von Nathan erörterte 
Frage ein, wo die Rechtsstellung des Bürgers, Voll
jährigkeit, Todeserklärung usw. geregelt werden sollen. 
Hier müsse man fragen, welche Stellung der Bürger im 
gesellschaftlichen Leben unseres Staates einnimmt. Der 
Prozeß der sozialistischen Umgestaltung unseres gesam
ten gesellschaftlichen Lebens sei u. a. dadurch gekenn
zeichnet, daß eine immer stärkere Verschmelzung von 
Bürger und Staat in Übereinstimmung zwischen gesell
schaftlichen und persönlichen Interessen stattfindet. Die 
persönlichen Verhältnisse der Bürger und die gesell
schaftlichen sozialistischen Verhältnisse unseres Arbei
ter-und-Bauern-Staates greifen immer mehr ineinander. 
Deshalb könnten die Fragen der Stellung des Bürgers 
bei Volljährigkeit usw. nur im Staatsrecht geregelt 
werden.

Einen praktischen Weg zur Lösung der in der Dis
kussion zutage getretenen und nur zum Teil geklärten 
Probleme wies Dr. H e m m e r l i n g  (Universität Berlin). 
Er ging davon aus, daß die Frage der Abstraktionen 
nicht technischer Natur sei. Wo und wie im einzelnen 
abstrahiert werden solle, könne man jedoch nur bei 
der Arbeit an den einzelnen Teilen des ZGB feststellen. 
Es gelte, das gesellschaftliche Leben möglichst real 
widerzuspiegeln. Wann und wo Verallgemeinerungen 
geschaffen werden müßten, sei dadurch bedingt, inwie
weit inhaltliche Gemeinsamkeiten spezifischer Erschei
nungsformen der rechtlich zu regelnden gesellschaft
lichen Verhältnisse vorhanden seien.

Kleine stimmte diesem Vorschlag Hemmerlings zu. 
Er verwies auf eine Diskussion im Institut für Zivil- 
recht der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universi
tät, wo man im Ergebnis zu der Auffassung gelangte, 
sämtliche durch das künftige ZGB rechtlich zu regeln
den gesellschaftlichen Bereiche gründlich zu unter
suchen und erst im Ergebnis dieser Untersuchung die 
Frage zu stellen, was vorangestellt werden müsse, ohne 
daß es die politische Aussagekraft verliert.

Zum Abschluß zog Staatssekretär Dr. T o e p l i t z  das 
Fazit der Diskussion.

Danach besteht jetzt Einigkeit darüber, daß im künf
tigen ZGB Verallgemeinerungen notwendig sind und 
daß dem ZGB Grundsätze von politisch-erzieherischer 
Bedeutung vorangestellt werden müssen.

Strittig geblieben ist die Frage des Geltungsbereichs 
von Bestimmungen des ZGB über den Rahmen des 
Zivilrechts hinaus. Diese Frage hat gleichzeitig das Pro
blem der theoretischen Trennung der einzelnen Rechts
zweige voneinander zum Inhalt. Es müssen erst gründ
liche Untersuchungen angestellt werden, inwieweit in 
der Periode der sozialistischen Umgestaltung ein Pro
zeß des Ineinandergreifens einzelner Rechtszweige vor 
sich geht, wie z. B. Erbrecht im allgemeinen und Erb
recht des Genossensdiaftsbauern. Die Diskussion um 
den Problemkreis „Allgemeiner Teil“ zeigte klar, daß 
die Umgestaltung unseres gesellschaftlichen Seins in 
seinen rechtlich zu regelnden Bereichen so umfassend 
und so rasch vor sich geht, daß Verallgemeinerungen 
nicht aus einer verhältnismäßig allgemein gehaltenen 
Diskussion gezogen «werden können. Dies kann nur auf 
Grund einer exakten Untersuchung der einzelnen Be
reiche des gesellschaftlichen Lebens geschehen, die vom 
ZGB geregelt werden sollen. Das Neue ist hier darin 
zu sehen, daß viele bisher im BGB geregelte Fragen 
des gesellschaftlichen Lebens im künftigen ZGB nicht 
mehr geregelt werden, da sie sich im Prozeß der sozia
listischen Umgestaltung unseres gesamten gesellschaft
lichen Lebens in ihrem Wesen völlig verändert haben.
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